
(2) In schweren Fällen, insbesondere wenn das Verbrechen von 
mehreren Personen gemeinsam oder in einer Zeit erhöhter Gefähr
dung der Deutschen Demokratischen Republik begangen wird, ist 
auf Zuchthaus zu erkennen.

§36
Angriff auf Vorgesetzte

(1) Wer einen Vorgesetzten bei der Erfüllung seiner dienstlichen 
Pflichten tätlich angreift oder ihm Widerstand leistet, wird mit Ge
fängnis bestraft.

(2) In schweren Fällen, insbesondere wenn das Verbrechen unter 
Androhung des Gebrauchs oder unter Gebrauch von Waffen oder 
gemeingefährlichen Mitteln, von mehreren Personen gemeinsam oder 
in einer Zeit erhöhter Gefährdung der Deutschen Demokratischen 
Republik begangen wird, ist auf Zuchthaus zu erkennen.

§37
Mißbrauch der Dienstbefugnisse

(1) Wer als Vorgesetzter seine Dienstbefugnisse zu persönlichem 
Vorteil mißbraucht, wird mit Gefängnis bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer als Vorgesetzter seine Disziplinar- 
befugnisse mißbraucht.

§38
Verletzung des Dienstgeheimnisses

(1) Wer es unternimmt, Mitteilungen, die dienstliche Angelegen
heiten enthalten und geheimzuhalten sind, unerlaubt weiterzugeben, 
wird mit Gefängnis bestraft, soweit nicht nach anderen Bestimmun
gen eine höhere Strafe verwirkt ist.

(2) Wer Mitteilungen, die der Geheimhaltung unterliegen, uner
laubt aus dem für sie bestimmten Gewahrsam nimmt oder ander
weitig an sich bringt, wird mit Gefängnis bestraft.

V i e r t e r  T e i l  
Sonstige Gesetzesänderungen und Schlußbestimmungen

Änderung des Handelsschutzgesetzes
§39

§ 2 des Gesetzes zum Schutze des innerdeutschen Handels erhält 
folgende Fassung:

„(1) Wer Waren entgegen den Bestimmungen des § 1 und den hier-


